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Der Bund muss sich nach Einschätzung von Städte-
tagspräsident Ulrich Maly auch über das Jahr 2019  
hinaus am Ausbau von Straßenbahn- und U-Bahn-
netzen in den deutschen Großstädten beteiligen. Die 
Entscheidung darüber dürfe auf keinen Fall auf die lan-
ge Bank geschoben werden. „Das Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz läuft 2019 aus. Und es ist für die 
Städte existenziell wichtig, dass wir da ganz schnell 
eine Lösung kriegen“, sagte Maly der Deutschen 
Presse-Agentur Ende Dezember. „Wenn Sie heute ein 
Schienenprojekt planen, dann sind sie ja schon heute 
bei der Realisierung in 2019. Das heißt, wenn da nicht 
schnell was kommt, gibt es in deutschen Städten 
keine neue Straßenbahn- oder U-Bahnstrecken mehr 
im ÖPNV“, sagte der Präsident des Deutschen Städte-
tages, der zugleich Nürnberger Oberbürgermeister ist. 
Allein könnten die Städte den Bau teurer Schienen-
projekte finanziell nicht schultern.

Nach Malys Ansicht muss über eine Neuauflage des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, das Bun-
deszuschüsse für kommunale Verkehrsprojekte regelt, 
noch vor der im Jahr 2015 anstehenden Regelung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehung entschieden werden. Im 
Grunde genommen seien die Verhandlungen zwischen 
Bund und Ländern darüber ein Finanzierungs-Mikado: 

„Wer sich als erster bewegt, hat verloren und muss 
sagen, wie es finanziert werden soll“, beschrieb Maly 
den Verhandlungstand. Der Problemdruck sei jedenfalls 
allen Verhandlungspartnern klar. „Sonst gibt es in Mün-
chen keine zweite S-Bahn-Stammstrecke, im Rest der 
Republik weder neue Straßenbahnen noch U-Bahnen.“ 
Schon jetzt führe die Verunsicherung über die Zukunft 
des Gemeindeverkehrs- Finanzierungsgesetzes dazu, 
dass Städte Planungen zurückstellten. Entsprechend 
verzögerten sich die geplanten Investitionen. In der 
Debatte um die Zukunft des Solidaritätszuschlags 
forderte Maly einen angemessenen Anteil für die Kom-
munen. Er hält dabei die von den rot-grünen Minister-
präsidenten in die Diskussion gebrachten Überführung 
des Soli in die Lohn- und Einkommenssteuer für „eine 
interessante Variante“. Damit stünden den Kommunen 
15 Prozent der Einnahmen aus der Einkommenssteu-
er zu. „Da muss man nicht mehr streiten, wer wieviel 
kriegt.“ Zusätzlich bräuchten die Kommunen die im 
Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastung bei den Sozi-
alkosten von rund fünf Milliarden Euro sowie Hilfe bei 
den Investitionen.

Der Abdruck der dpa-Gespräche erfolgt mit freundli-
cher Genehmigung der dpa Deutsche Presse-Agentur 
GmbH, Hamburg, www.dpa.de.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Ulrich Maly 
ist davon überzeugt, dass die Kommunen die nach 
Deutschland kommenden Flüchtlinge integrieren kön-
nen. „Wir können das, weil wir die Gastarbeiter in Milli-
onenzahl integriert haben und auch die Spätaussiedler 
aus den Sowjetrepubliken in Millionenzahl integriert 
haben“, sagte der Nürnberger Oberbürgermeister 
der Deutschen Presse-Agentur Anfang Januar. „Aber 
natürlich braucht es dafür menschliche Ressourcen, 
Geld und – angesichts von Pegida – auch moralische 
Ressourcen, das heißt eine gewisse Aufnahmebe-
reitschaft der Gesellschaft.“ Maly betonte: „Da muss 
das kommunale Räderwerk von Integrationsarbeit in 
Gang gesetzt werden: Ich denke an die Wohnung, 
den Schulunterricht, den Sprachkurs, den Kindergar-
tenplatz, die Vermittlung in einen Job und die gesell-
schaftliche Integration.“

Zugleich müsse der in jeder Gesellschaft vorhandenen 
Angst vor dem Fremden begegnet werden. Diese sei 
hierzulande nach den Berichten über den IS-Terror von 
einer Welle der Hilfsbereitschaft zugedeckt worden, so 
der SPD-Politiker. „Doch Hilfsbereitschaft allein nimmt 
uns nicht diese tief sitzende Angst vor Veränderung. 
Das sind Einstellungen, da muss der gesamtgesell-
schaftliche Boden bereitet werden.“

Eine Milliarde Euro hat der Bund Ländern und Kommu-
nen bereits für ihre Integrationsanstrengungen zuge-
sagt. „Das ist zunächst mal ein gewichtiges Wort“, 
kommentierte Maly. Allerdings sei das Geld zunächst 
den Ländern ausgezahlt worden. „Das heißt, wir 
müssen jetzt erst einmal schauen, ob die nicht kleb-
rige Finger kriegen und es wirklich an die Kommunen 
weitergeben“.

Deutscher Städtetag:  
Bund muss weiter Straßenbahn- und U-Bahn-Bau fördern

Städtetagspräsident Maly: 
Kommunen können Flüchtlinge integrieren
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Die Bundesstiftung Baukultur hat drei zukunftsrelevan-
te Themenfelder für die Stadt identifiziert und deren 
systematische und beispielhafte Untersuchung im 
Baukulturbericht 2014/15 veröffentlicht: „Wohnen und 
gemischte Quartiere“, „Öffentlicher Raum und Infra-
struktur“ sowie „Planungskultur und Prozessqualität“. 
Auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse gibt 
sie konkrete Handlungsempfehlungen, von denen  
einige die Kommunen direkt betreffen.

Angebote der Kommunikation und  
Partizipation entwickeln und etablieren

Ästhetik, Gestaltung und lokale Identität, die Siche-
rung und Pflege des schützenswerten Gebäudebe-
stands sowie handwerkliche Sorgfalt werden von den 
Experten in der Stadtverwaltung als besonders rele-
vant für baukulturelle Qualität angesehen. Dies zeigt 
eine von der Bundesstiftung beauftragte Kommunal-
befragung durch das Deutsche Institut für Urbanistik. 
Der Bundesstiftung ist aber auch die verantwortliche 
Gestaltung des Planungs- und Umsetzungsprozes-
ses wichtig: Sie setzt sich hier für die Einrichtung 
einer „Phase Null“ ein, einem Vorlauf- und Untersu-
chungszeitraum, in dem die Planungsbedarfe und die 
Machbarkeiten genau geklärt sowie mit betroffenen 
Bürgern umfassend vorabgestimmt werden. Denn die 
Bürger sehen die Verantwortung für Verzögerungen 
bei Bauprojekten an erster Stelle bei den Politikern, 
bürgerschaftliche Proteste gegen Großprojekte werden 
hingegen als Korrektiv wahrgenommen. Eine „Phase 
Null“ kann also im Ergebnis zu individuellen, ortsspe-
zifischen und unverwechselbaren Bauten und Stadt-
räumen führen und zu konsensualen Maßnahmen im 
Kosten- und Zeitplan! Eine solchermaßen überzeugen-
de Qualität ist auch ein wichtiger Faktor für Akzeptanz 
und wirkt sich positiv auf die Instandhaltungskosten 
aus. Die Bundesstiftung empfiehlt zusätzlich eine 
Optimierung von fertiggestellten Baumaßnahmen im 
Betrieb sowie eine Reflexion von Planungen mittels 
Monitoring in einer „Phase Zehn“.

Vorbild und Vorreiter sein

Die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand als Bauherr 
gilt nicht nur für Neubauten, sondern auch für den 
Bestand, für die technische Infrastruktur und Verkehrs-

bauten ebenso wie den öffentlichen Raum. Alle Be-
reiche des öffentlichen Bauens müssen mitdenken in 
Richtung baukultureller Qualität und jede Baumaßnah-
me muss hierbei eine Verbesserung bewirken. Wenn 
aber „kaputt gespart“ wird oder Räume verwahrlosen, 
wirkt sich das demotivierend auf alle aus. Mehr als 
jede zweite Kommune sieht im Unterhaltungsdefizit 
von Bauten ein Konfliktthema, 92 Prozent der Bevölke-
rung geben an, dass gepflegte Gebäude, Straßen und 
Plätze (sehr) wichtig für das eigene Wohnumfeld sind. 
Vorbild sein bedeutet aber auch: Vorreiter sein, Inno-
vation und Experiment fördern und überdurchschnitt-
liche Qualitäten schaffen. 

Stärkung der Kooperation mit Akteuren  
vor Ort

Die Gestaltung des öffentlichen Raums und die Um-
setzung stadtbildprägender (Um)Bauvorhaben haben 
nicht nur Einfluss auf die gesamte Öffentlichkeit, son-
dern auch auf die Akteure vor Ort. Das können private 
Interessengruppen wie Elterninitiativen sein, Stand-
ortgemeinschaften wie eine Händlergemeinschaft 
oder andere Interessengruppen. Ihre Einbindung dient 
neben der Vermittlung von Maßnahmen auch der stär-
keren Identifikation mit neu geschaffenen Lebensräu-
men. Hier sind zeitgemäße Formen der kooperativen 
Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen 
Akteuren gefragt.

Die quartiersbezogene Planungsebene und 
den Sozialraum stärken

Das Modell der kompakten, sozial wie funktional ge-
mischten Stadt steht für Urbanität und Dichte, Dau-
erhaftigkeit und Robustheit, kulturelle Vielfalt, lokale 
Identität und Identifizierungsmöglichkeiten für die 
Bewohner, Raum für öffentliche Begegnungen und ein 
lebendiges soziales Miteinander. Das Quartier ist dabei 
der lebensräumliche Bezugsrahmen und wird von 87 
Prozent der befragten Kommunen als zentrale Hand-
lungsebene für Stadtentwicklung und baukulturelle 
Qualität gesehen. 

Eine gestalterische und funktionale Vielfalt trägt 
zur Lebendigkeit bei. Im Wohnungsbau muss eine 
gute Gestaltung genereller Anspruch sein, schon im 

Planen, bauen, pflegen – und diskutieren:  
Wie die Kommunen zu Vorreitern der Baukultur werden

Von Reiner Nagel
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Seit dem 26. November 2014 ist klar, was sich im 
Melderecht alles ändert, denn mit der Verkündung des 
„Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Fortent-
wicklung des Meldewesens“ ist zumindest die Geset-
zeslage rund um das Bundesmeldegesetz eindeutig. 
Was so nüchtern daher kommt ist allerdings eine 
tief greifende Veränderung nicht nur im Melderecht, 
sondern auch im föderalen Gefüge. Aus 16 Landes-
meldegesetzen mit jeweils darauf aufbauenden lan-
desspezifischen Regelungen muss zum 1. November 
2015 ein bundesweit gleichermaßen funktionierendes 
Bundesmelderecht werden. 

Was noch fehlt ist die Beratung und Veröffentlichung 
von Verwaltungsvorschriften und weiteren Verordnun-
gen zum Bundesmeldegesetz, durch die abschließen-
de Klarheit in der Ausführung des Gesetzes geschaf-
fen werden soll. Um dieses Regelungswerk unterhalb 
der gesetzlichen Ebene herzustellen, wurde die Ar-
beitsgruppe Bundesmeldegesetz unter Federführung 
des Landes Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. 
Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums 
des Innern, der Innenressorts der Länder, der KoSIT 
und der AG Clearingstellenbetreiber arbeiten dort 
zusammen. Der Autor dieses Berichtes wurde von den 
kommunalen Spitzenverbänden gebeten, ebenfalls an 
dieser Arbeitsgruppe teilzunehmen und dort vorrangig 
die kommunalen Interessen wahrzunehmen. 

In drei Unterarbeitsgruppen der AG Bundesmeldege-
setz wurde zu den Themen Recht, Organisation und 
Technik gearbeitet. Durch die intensive Diskussion 
und eine detaillierte Vorbereitung in den Unterarbeits-
gruppen konnten gemeinschaftlich getragene Ergeb-
nisse erzielt werden, die letztlich zu einer weitgehend 
unproblematischen Zusammenfassung im Entwurf der 
Verwaltungsvorschriften führten. Diese Verwaltungs-
vorschriften sollen, um einen bundeseinheitlichen 
Vollzug zu ermöglichen, besonders bei den neuen Re-
gelungen in größerer Detailtiefe formuliert werden und 
als Anlage Ablaufdarstellungen wesentlicher Prozesse, 
aber auch Formularinhalte und Verfahrenshinweise 
enthalten. Die Verwaltungsvorschriften befinden sich 
zurzeit im formellen Abstimmungsverfahren, zu dem 
auch die Verbandsbeteiligung gehört.

Was kommt da auf die Kommunen zu?

Die Städte und Gemeinden sind auch im neuen Melde-
recht für die örtlichen Register zuständig. In den Bür-
ger- und Meldeämtern – es gibt ca. 5.500 sogenannte 
„Meldebehörden“ – müssen sich die Einwohnerinnen 
und Einwohner bei Veränderung ihrer örtlichen Wohn-
situation an- oder ummelden. Die Kommunen und Ihr 
Personal sind auf unterschiedlichen Ebenen gefordert: 
neben der Durchführung von Schulungen zur neuen 
Materie und der Veränderung von Formularen, Inter-
netdarstellungen, Aushängen und Arbeitsanweisungen 
dürfte auch eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit im 
Vorfeld eine Rolle spielen. Wohnungsgeber sind früh-
zeitig auf ihre neue Rolle vorzubereiten, der Kontakt 
mit Pflegeheimen oder Einrichtungen der Heimerzie-
hung wird für die Umsetzung des „bedingten Sperrver-
merks“ sinnvoll sein, Auskunft Suchende sind auf ein 
neues Verfahren der einfachen Melderegisterauskunft 
vorzubereiten. Besonders aber die eigentliche „Um-
stellung“ auf neues Recht, die Fragen zum Umgang 
mit Regelungen des Bundesmeldegesetz und auch die 
Diskussion mit den Meldepflichtigen werden wohl die 
erste Zeit mit dem Bundesmeldegesetz prägen.

Beim Thema „Wohnungsgeberbestätigung“ stand die 
Verhinderung von „Scheinanmeldungen“ im Vorder-
grund des Gesetzgebungsverfahrens. Neben dem 
Gang zur Behörde zwecks Ummeldung ist nun auch 
noch die Einholung einer Bescheinigung des Woh-
nungsgebers erforderlich. Viele Kundinnen und Kun-
den der Bürgerämter werden dies als Bürokratismus 
oder gar „behördliches Misstrauen“ werten. Durch die 
nun erforderliche Bescheinigung bekommt der Woh-
nungsgeber eine besondere Rolle im Verfahren, wird 
„die Wohnung“ und ihre Lage anders gewürdigt als 
bisher und letztlich auch noch mehr Daten gesammelt. 

Was ändert sich beim Datenschutz?

Die neuen gesetzlichen Vorgaben zur einfachen Mel-
deregisterauskunft stellen eine datenschutzrechtliche 
Verbesserung dar, beispielsweise ist die Nutzung der 
Auskunft für gewerbliche Zwecke anzugeben, die 
Nutzung für Zwecke der Werbung oder des Adress-

Alles klar im neuen Melderecht?  
Aus 16 Landesmeldegesetzen wird ein Bundesmeldegesetz

Von Sigurd Moritz
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handels bedarf gar der Einwilligung der betroffenen 
Person. Doch der Dokumentationsaufwand, um dieses 
Verfahren zu etablieren, ist immens, da über jede Mel-
deregisterauskunft Daten zu sammeln sind und diese 
gegebenenfalls später ausgewertet werden müssen. 
Widerspruchsrechte nach der bisherigen Gesetzge-
bung bleiben übrigens weitestgehend bestehen.

Und dann auch noch:  
Prüfung und Evaluation

Deutlich mehr Aufwand kommt auf die Meldebehör-
den bei der Erteilung von Melderegisterauskünften zu, 
denn jede Melderegisterauskunft wird künftig  zu do-
kumentieren sein. Auskünfte für gewerbliche Zwecke 
sind nach dem Gewerbe einzuordnen und Auskünfte, 
die für Zwecke der Werbung oder des Adresshandels 
begehrt werden, bedürfen der Abwicklung in einem 
besonderen Verfahren. Neben der Prüfpflicht, ob er-
forderliche Angaben gemacht wurden, hat die Meld-
ebehörde auch das Vorliegen von Einwilligungserklä-
rungen stichprobenhaft zu prüfen und beim Verdacht 
konkreter Verstöße selbst Ermittlungen einzuleiten. All 
dies ist dann auch noch im Zeitraum November 2015 
bis Ende Oktober 2019 zwecks Evaluierung  aufwän-
dig zu erheben und dem Land zu übermitteln. 

Weitere Protagonisten:  
Länder und Verfahrensanbieter

Natürlich werden künftig auch die Länder eine Rolle 
spielen, denn trotz bundeseinheitlicher Regelungen 
werden spezielle Datenübermittlungen auf der Ebene 
einzelner Länder ablaufen und entsprechend zu regeln 
sein. So entstehen auch auf Länderebene Ausfüh-
rungsgesetze zum Bundesmeldegesetz und Landes-
meldedatenübermittlungsverordnungen. Die Länder 
werden besonders beim Übergang von Landes- auf 
Bundesmelderecht gefordert sein und ihren Kommu-
nen Unterstützung in Einzelfragen zur Umsetzung des 
Gesetzes geben müssen. Verfahrensanbieter sind jene 
Firmen, die als Dienstleister der Kommunen DV-Fach-
verfahren zum Melderecht anbieten und für die das 
neue Recht die Herausforderung darstellt, ihre Verfah-
ren entsprechend der neuen Regelungen umzusetzen. 
Der Umstieg auf einheitliches (Bundes-)Recht kann 
hier längerfristig durchaus eine Vereinfachung sein, die 
konkrete Umstellung zum 1. November 2015 bringt 
allerdings viele und unterschiedlichste – zunächst mit 
Mehraufwand verbundene – Umstellungen mit sich. 
Beide – Länder wie Verfahrensanbieter – werden bei 
der Information und bei der Schulung der Verwaltun-
gen und Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 

neuen Melderecht eine wesentliche Rolle spielen 
müssen. Das Spektrum wird hierbei von Informations-
veranstaltungen für die Meldebehörden bis zur konkre-
ten Einweisung in eine aktuelle Meldewesen-Software 
reichen.

Worauf können die Meldebehörden hoffen?

Wenngleich eine Pflicht, Daten für den Betrieb des 
„vorausgefüllten Meldescheines“ (VMS) bereitzustel-
len, erst ab 2018 besteht, wirken sich die Vorteile 
dieses Systems durch schnelle und umfassende 
Datenbereitstellung bereits jetzt für die Meldebehör-
den dermaßen positiv aus, dass für alle ein schnellst 
möglicher freiwilliger Betrieb mit dem vorausgefüllten 
Meldeschein angeraten sein dürfte. Zeiteinsparun-
gen im Kundinnen- und Kundenkontakt erleichtern 
natürlich die Arbeit und verbessern die Stimmung bei 
Besucherinnen und Besuchern. 

Intensiver Erfahrungsaustausch hilft

Die gute und intensive Zusammenarbeit der Städte, 
insbesondere im „AK Bürger- und Meldeämter“ des 
Deutschen Städtetages und auf der Ebene des Landes 
NRW und in dem für Teilnehmende aus beiden Ar-
beitskreisen offenen Forum des Städtetages eröffnen 
vielfältige Möglichkeiten, bereits entwickelte Formu-
lare, Schulungsunterlagen und Arbeitsanweisungen 
untereinander zu verbreiten und damit den eigenen 
organisatorischen Aufwand deutlich zu reduzieren. 
Durch die in einigen Ländern bereits bestehenden und 
zum Bundesmeldegesetz neu geschaffenen zentralen 
Datenbestände wird insbesondere den Sicherheits-
behörden ein optimaler Zugriff auf Meldedaten einge-
räumt, was die Kommunen teils entlastet, teils aber 
auch einen verstärkten  Aufwand auslöst.

Fazit

Insgesamt wird das Bundesmelderecht ab November 
dieses Jahres mit schlankeren einheitlicheren Struk-
turen daherkommen, es wird aktuelle technische Mög-
lichkeiten nutzen und damit im Sinne der Umsetzung 
der Föderalismusreform fortentwickelt sein zu einem 
Informationssystem aller Verwaltungsebenen, das die 
zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten der Ein-
wohnerinnen und Einwohner bereit stellt. Bis dahin ist 
allerdings noch viel zu tun.

Sigurd Moritz
Leiter der Einwohnerdienste der  
Landeshauptstadt Hannover
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Aus den Städten

Dortmund und Ludwigsburg: Sieger beim 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2014
Die Siegerstädte des Deutschen Nachhaltigkeitsprei-
ses 2014 heißen Dortmund und Ludwigsburg. Die 
Stadt Dortmund wurde für ihr kontinuierliches Engage-
ment ausgezeichnet, sich von den industriellen Alt-
lasten zu befreien. Vorbildlich sind auch die umfang-
reichen Maßnahmen im Bereich Integration. Die Stadt 
Ludwigsburg überzeugte mit einem breit angelegten 
Nachhaltigkeitskonzept auf Basis einer konstruktiven 
Bürgerbeteiligung. Zudem gilt die Stadt als nationales 
Schaufenster für E-Mobilität. Die Städte Delitzsch, 
Karlsruhe, Nürnberg und die Hansestadt Lüneburg 
wurden ebenfalls ausgezeichnet. 

Seit 2012 wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis an 
„Deutschlands nachhaltigste Städte und Gemeinden“ 
vergeben. Gewürdigt werden Kommunen, die im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten eine umfas-
sende nachhaltige Stadtentwicklung betreiben und in 
den wichtigen Themenfeldern der Verwaltung erfolg-
reiche Nachhaltigkeitsprojekte realisiert haben. 

Mehr Informationen zum Nachhaltigkeitspreis 2014 
und zu den Preisträgern finden Sie unter  
www.nachhaltigkeitspreis.de.

Herford: Museum Marta ist  
Museum des Jahres 2014
Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkriti-
kerverbandes AICA kürte das Kunstmuseum Marta in 
Herford zum Museum des Jahres. Das Museum Marta 
in der ostwestfälischen Stadt zeige auf beeindrucken-
de Weise, wie die Vermittlung zeitgenössischer Kunst 
mit einer außergewöhnlichen Architektur in Einklang zu 
bringen sei, begründeten die Kunstkritiker ihre Ent-
scheidung. Dem Museum sei es in den vergangenen 
Jahren zudem gelungen, ein vielfältiges Ausstellungs- 
und Sammlungsprogramm zu entwickeln. Die noch 
junge Sammlung besteht aus über 350 Exponaten. 

Der Museumsbau mit seinen geschwungenen For-
men wurde vom US-amerikanischen Stararchitekten 
Frank O. Gehry entworfen. Im Mai 2015 feiert das 
Haus zehnjähriges Bestehen, das einen Schwerpunkt 
auf Design und Architektur hat. Weitere Informationen 
unter http://marta-herford.de. 

Hannover: Deutscher Engagementpreis 
2014 für Projekt „Lesementoring“
Die Landeshauptstadt Hannover hat den Deutschen 
Engagementpreis 2014 Preis gewonnen. Das Bündnis 
für Gemeinnützigkeit hat den Preis in der Kategorie 
Politik & Verwaltung für das Projekt „Lesementoring“ 
verliehen. 

Seit über zehn Jahren setzt die Stadtverwaltung 
Hannover das Projekt „Lesementoring“ erfolgreich um 
und fördert die Lesekompetenzen bei Kindern sowie 
soziale und kulturelle Schlüsselkompetenzen von Ju-
gendlichen. Rund 1.000 Jugendliche haben bisher als 
Lesementoren gearbeitet. 

Etwa 3.000 Kinder haben ihre Lesefähigkeiten inzwi-
schen verbessert. Die Stadt Hannover gibt das erfolg-
reiche Konzept seit fünf Jahren auch an andere Orte 
weiter.

Ein Kurzporträt des Lesementoring-Projekts der Stadt 
Hannover und aller anderen Preisträger ist zu finden 
unter www.deutscher-engagementpreis.de/ 
preistraeger2014.html.

Chemnitz: Wahl zur schönsten  
Weihnachtsstadt Deutschlands 
Chemnitz hat bei einer Publikumsabstimmung zur 
„schönsten Weihnachtsstadt Deutschlands“ den 
ersten Platz belegt. Die Messe Frankfurt hatte den 
Wettbewerb „Best Christmas City“ ausgeschrieben. 
Bis zum 6. Januar konnte man für seine Lieblings-
Weihnachtsstadt voten. 

„Großartig, dass wir in der Besuchergunst ganz vorne 
liegen“, so Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. „Mit 
der Wahl zur schönsten Weihnachtsstadt Deutsch-
lands wurde unsere Mischung aus erzgebirgischer 
Volkskunst, regionalen und überregionalen Speziali-
täten und tollen Geschenkideen honoriert.“

41 Städte aus ganz Deutschland haben sich auf  
der Internetplattform www.bestchristmascity.de 
präsentiert. Auf den Plätzen zwei und drei landeten 
Braunschweig und Dresden. Weitere Informatio- 
nen finden Sie im Internet unter  
www.chemnitz.de.
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Fachinformationen

Engagierte Stadt: Netzwerkprogramm 
für bürgerschaftliches Engagement 
Die Ausschreibung für das neue Programm „Engagier-
te Stadt“ läuft. Das Programm will bürgerschaftliches 
Engagement in Städten und Gemeinden stärken und 
weiterentwickeln. Bewerben können sich zivilgesell-
schaftliche Organisationen für Engagement, wie zum 
Beispiel Freiwilligenagenturen, Bürgerstiftungen oder 
Seniorenbüros aus Städten bis 100.000 Einwohnern. 
Erstmals stehen nicht bestimmte Projekte oder Orga-
nisationsformen im Fokus, sondern lokale Kooperatio-
nen unterschiedlicher Akteure sollen gefördert werden. 

Partner sind neben dem Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend die Bertelsmann Stif-
tung, die BMW Stiftung Herbert Quandt, der Generali 
Zukunftsfonds und die Herbert Quandt-Stiftung sowie 
die Körber-Stiftung und die Robert Bosch Stiftung. Es 
werden 50 Standorte mit einem Gesamtvolumen von 
bis zu drei Millionen Euro über zunächst drei Jahre 
gefördert. Online-Bewerbungen sind bis 1. März 2015 
möglich. Unterlagen zur Bewerbung sowie weitere 
Informationen finden Sie unter  
www.engagiertestadt.de.

Strategien kommunaler Gleichstellungs-
politik – Veröffentlichungen der BAG
Die Broschüre „Strategien für eine erfolgreiche Gleich-
stellungspolitik auf kommunaler Ebene 2013 – 2014“ 
befasst sich mit der Frage, wie Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte es erreichen können, positiv mit 
gleichstellungspolitischen Inhalten in den Medien prä-
sent zu sein und wie es gelingen kann, tradierte Bilder 
sowohl nach innen als auch nach außen aufzubrechen. 
Dabei geht es um das Selbstmarketing, das Standing 
für die Themen, Presse- und Öffentlichkeit, gute Stra-
tegien, Best Practice, Tipps und Tricks.

Die Veröffentlichung „Zur Situation der kommunalen 
Gleichstellungsstellen und Frauenbüros“ bildet den 
Zustand kommunaler Gleichstellungsstellen und Frau-
enbüros im Kontext aktueller Gleichstellungspolitik ab, 
um daraus Handlungsempfehlungen für die Gleich-
stellungspraxis vor Ort abzuleiten. Beide Broschüren 
können bei der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsge-
meinschaft kommunaler Frauenbüros (BAG) angefor-
dert werden unter bag@frauenbeauftragte.de. 

Dialogprojekt ausgeschrieben vom  
Rat für Nachhaltige Entwicklung
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung lädt 100 kommu-
nale Akteure unter 30 Jahren ein, sich in einem Dia-
logprozess mit ihren Erfahrungen über die Umsetzung 
kommunaler Vorhaben zur Nachhaltigkeit auseinander 
zu setzen. Der Dialog wird die Teilnehmenden von den 
individuellen Erfahrungen aus zu Aussagen über die 
Wirkung nationaler Nachhaltigkeitspolitik auf die kom-
munale Ebene führen, gemeinsam werden Hemmnisse 
identifiziert und Handlungsimplikationen formuliert. 

Das Dialogprojekt ist als mehrstufiges Verfahren an-
gelegt. Vom 15. bis 17. April 2015 findet eine Dialog-
veranstaltung in Berlin statt. Zuvor ist die Teilnahme 
am Online Dialog erforderlich. Die Ergebnisse des 
Dialoges werden als eigenständiger Beitrag zur Fort-
schreibung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
wirken und in weitere Projekte und Vorhaben des Ra-
tes einfließen. Bewerben können sich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus der Kommunalpolitik, der kommu-
nalen Wirtschaft oder der Kommunalverwaltung bis  
15. Februar 2015 unter  
www.kommunaldialog.nachhaltigkeitsrat.de.

EU-Kommunikationsplan: „Europa  
seinen Bürgern wieder näherbringen“
Der Ausschuss der Regionen hat im Dezember hat ein-
stimmig eine Initiativstellungnahme verabschiedet, in 
der er die EU-Institutionen aufruft, sich gemeinsam für 
den „Kommunikationsplan 2015–2019: Europa seinen 
Bürgern wieder näherbringen“ einzusetzen. 

Der Plan sieht eine Reihe von Kommunikationsmaß-
nahmen vor, die die Institutionen partnerschaftlich und 
zusammen mit den Mitgliedstaaten umsetzen sollen, 
um eine partizipative, flächendeckende und kreative 
Kommunikation über die EU zu fördern.

Der Ausschuss der Regionen fordert für die nächste 
Europawahl 2019 einen gemeinsam von allen Instituti-
onen getragenen Kommunikationsplan mit messbaren 
Zielen, in dem die Städte und Regionen in einem wirk-
lich dezentralen Ansatz eine Hauptrolle spielen. 

Die Stellungnahme ist beim Ausschuss der Regionen 
abrufbar unter http://cor.europa.eu.
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